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Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Angemessene
Entschädigung
Seit einige« Monate« befindet
sich meine pflegebedürftige Tan-

te im Altersheim unci ist für di-

verse Besorgungen auf meine

Hilfe angewiesen. Wie hoch ist
eine angemessene Pntschädi-

gung für das Erledigen von £in-
zah/ungen, Einkäufen, geiegent-
liehen Näharbeiten, Begleiten

zum Arzt? Mein Anfahrtsweg
beträgt zehn iCiiomefer. Weii ich

meine Hilfeleistungen nicht mit
der Stoppuhr verrichten möchte,
wäre ich /roh um Angahe einer

Pauschaientschädigung.

Sie können Ihre Aufwendun-

gen berechnen wie ein Bei-
stand: Er erhält entweder
einen bestimmten Prozent-
satz aus Einkommen und Ver-

mögen oder stellt Rechnung
für seinen Einsatz. In mei-
nem Wohnkanton beispiels-
weise hat der Vormund oder
die Beiständin laut Regle-
ment Anrecht auf 2% des

Renteneinkommens plus 5%

Zinsertrag aus dem Vermögen
plus Autospesen. «Ange-
messen» sollte die Entschädi-

gung sein. Das heisst, dass Sie

Ihren Arbeitseinsatz, beson-
ders wenn noch (andere) Er-

ben da sind, am besten nach
dem Zeitaufwand bewerten -
wenigstens so lange, bis Sie

eine Erfahrungszahl haben,
also wissen, wie viele Stun-
den ungefähr Sie monatlich
aufwenden.

Für Privatabmachungen
wie die Ihre gibt es weder Vor-
Schriften noch Richtlinien;
viele halten sich punkto
Stundenlohn in etwa an die
Löhne der Haushalthelferin-
nen, gehen meist etwas tiefer,
wenn die Arbeit nicht so

streng oder für eine liebe An-

HUMAN
//örp/i Sie i/i'e Tür-
M/«/ 7e/e/0wM«ge/
wic/tf me/ir?

Dank spezieller Gerätetechno-

logie (die keine Installationen

benötigen) ist es möglich, dass
Sie in jedem Raum das Läuten
nicht nur hören, sondern auch
sehen können. Gerät nur in die

Steckdose stecken und fertig.

Haben Sie andere Hörschwierig-
keiten? Wir führen auch Telefon-
und Fernsehverstärker sowie
auch Blitzwecker und vieles mehr,

Fordern Sie noch heute
unverbindlich Prospekte an.

TECHNIK

Fürthaler
Hilfsmittel für Hörbehinderte
St.-Wolfgang-Strasse 27
6331 Hünenberg
Fax/Telefon und Schreibtelefon
041/781 03 33

gehörige ist. Zeit und die Un-
kosten für die Autofahrten
können Sie ebenfalls einset-
zen. Ein Autokilometer kostet
sehr unterschiedlich, je nach
Marke, Typ und Jahreskilo-
meter; der ACS oder der TCS

gibt Ihnen darüber Auskunft.

Müssen beide Ehe-

gatten Steuern
bezahlen?
Auf der Steuererklärung und

-rechnung sind stets die Vorna-

men heider £/regaften au/ge-

führt. Heisst das nun, dass hei-
de Partner sich am Bezahlen der

Steuern beteiligen sollen? Meine

£rau würde das nicht hegreifen,
dabei steht sie finanziell hesser

da als ich. ich muss mein Geld

sehr gut und üherZegt einteilen,
damit es für alZes, £r. 600.-
Haushaltgeld inklusive (zu
mehr langt's nicht), reicht. Mei-
ne Prau erhält die ha/he £he-

paarrente ausbezahlt, ich dazu

noch £r. i 966 - Pension; aliein
die Mietkosten betragen schon

fr. M 50.-.

Ihr und Ihrer Frau Einkorn-
men setzt sich aus Ihren Ren-

ten und allenfalls dem Ver-

mögensertrag zusammen,
und aus diesem Einkommen
werden die Steuern errech-
net. Damit ist wohl klar, dass

ein Teil der Steuern auch aus
der Rente Ihrer Frau resul-
tiert. Sie können sich auf dem
Steueramt erkundigen, wie
hoch der Anteil Ihrer Frau

ungefähr wäre. Steht sie fi-
nanziell viel besser da als Sie,

ist es ihre Pflicht, das Ihre an
den gemeinsamen Haushalt
beizutragen. Was gibt es da
«nicht zu begreifen»? Wie er-
klärt das Ihre Frau? Hat sie

vielleicht früher immer
zurückstecken müssen? Oder
besitzen Sie ein wohlgefülltes
Sparbuch?

Adressiert ist die Steuer-

rechnung an beide, damit
sich das Steueramt auch an
beide halten kann: Beide Ehe-

leute haften solidarisch für
die Steuern. So wie beide für
die laufenden Haushaltko-
sten haftbar sind (nicht aber

für die Schulden oder Extra-

vaganzen des andern).
Für die faire Aufteilung der

Ausgaben erstellen die Bud-

getberaterinnen ein Fami-

lienbudget mit Berücksichti-

gung der haushaltführenden
Person. Hausarbeiten sind
nämlich auch ein vollwer-
tiger Beitrag an die Gemein-
schaft.

Marianne Gähwiler

Bank

•
"

Dr. Emil Gwalter

Hypotheken
zurückzahlen?

tmmer wieder höre ich von mei-

nen freunden wnd Bekannten,
dass es stenertechnisch falsch
sei, wenn man hei einem £igen-
heim die Hypotheken vo/lstän-

dig zurückzahlt, teh habe im-
mer gedacht, das bringe im

ganzen gesehen Vorteile. Kurz
meine Situation, teh besitze eine

H/z-.Zimmer-Bigentumswoh-
nung mit Garage. Keine Hypo-
theken mehr. Katasterwerf etwa

fr. 700000.-. Dies geht als Ver-

mögen in die Steuererklärung.
Der £igenmietwert beträgt
fr. 6000.- (Sfaafssteuer) und
fr. 70000.-(Bundessteuer), teh

bin seit bald 5 Jahren in Pen-

sion, verheiratet, habe drei er-
wachsene Kinder, t/nser Bin-
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